
Bemerkungen zur politischen Stellung
.der athenischen Strategen.

Wenn die neuere Forschung sich mit Erfolg bemüht hat,
die Bedeutung des Strategenamtes in dem Organismus des athe­
nischen Staates, besonders für das fünfte J ahrlmndert, hervorzu­
heben 1, so ist es ihr meines Erachtens doch bis jetzt nicht ge­
lungen, das Verhältniss dieser wichtigen Behörde zu den Vertre­
tern des Demos, dem Rath und der Ekklesie, in genügendem
Masse festzustellen, vielleicbt weil sie sich mehr anderen Pro­
blemen, wie der Frage nach der Art und Zeit der Wahl, dem
Vorsitz des Collegiums und ähnlichem mit Vorliebe zuwandte. Die
mit den politischen Rechten der Strategen sich beschäftigenden
Ausführnngen Gustav Gilberts 2 sind, so viel ich sehe, von den
Späteren nicht berücksichtigt worden, gewiss mit Recht, denn man
kann dieselben von dem Mangel an klarer Auffassung und wi­
derspruchsloser Durchführung durcllaus nicht freisprechen; aber
selbst der verdienstlichen letzten Darstellung dieser Dinge durch
Hauvette-Besnault 3 ist nachzusagen, dass sie diese Seite der stra­
tegischen Thätigkeit mit auffallend geringem Interesse und in gar
zu knapper Weise behandelt 4. Sicherlich hat an diesem Zurück­
bleiben der Forschung auch das Gewicht Schuld, welches die
historische Persönlichkeit des Pm'ikles auf jede geschichtliche Be-

1 Das Verdienst den Anstoss dazu gegeben zu haben, gebührt
Job. Gust. Droysen im Hermes 9, 1 ff,

2 Gustav Gilbert, Beiträge zur inneren Geschichte Athens im Zeit­
alter des pelop. Iirieges S. 45 f.

a Hauvette-Besnault, Les strateges atheniens (Paris 1885) S. 123 f.
4 Busolt in Müllers Handbuch der class. Alterthumswissenschaft

(B. 4, 163) beschränkt sich auf folgende Sätze: < Bei der Verwaltung ihrer
Geschäfte standen die Strategen mit dem Rathe in regelmässigem Ver­
kehr. Sie hatten auch das Recht die Berufung der Volksversammlung
zn veranlassen und ihre Anträge an das Volk gingen den sonstigen
Gegenständen der Tagesordnung vor'.
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trachtung unwillkiirlich ausüben muss: hinter den Staatsmann
trat die Beamtung zurück, die er bekleidete, und man war zu
sehr geneigt, die Bedeutung der Institution nach den Eigenschaften
des Trägers zu bemessen und lediglich aus denselben herzuleiten.
Und doch giebt die richtige Auffassung den Sohlüssel zum Ver­
ständniss, wie es gekommen ist, dass gemde in den Zeiten der
athenisohen Herrschaft (dies gilt auch für das 4. Jahrhundert) das
Strategion als der Mittelpunkt des Staatslebells angesehen werden
kann; und in der Entwiokelung der Einrichtung ist eine grössere
Stetigkeit vorhanden gewesen, als man gewöhnlich anzunehmen
geneigt ist. Es ist merkwürdig, bei der Vorliebe, mit weloher
seit eine!' Reihe von Jahren die epigrapllisohen Studien betrieben
werden, dass die inschriftliohen Quellen nicht in genUgendem
Masse für die Entscheidung unserer Frage herangezogen worden.
sind; allerdings gehen sie nicht die unmittelbare Antwort an die
Hand und erst einigen Entdeckungen der letzten Zeit ist es zu
verdanken, dass wir sicherer urtheilen können, als unsere Vor­
gänger.

Man hat, was den Verkehr der Strategen mit Rath und
Gemeindeversammlung anlangt, verschiedene Stufen desselben zn
unterscheiden, die, wenn nicht die Erkenntniss verwirrt werden
soll, scharf auseinandel' gellalten werden müssen. Am Besten
wird es sein, von denjenigen Fällen auszugehen, in denen die
Strategen an die besohliessenden Organe der Gemeinde Mitthei­
lungen oder Berichte gelangen liessen, auf Grund deren dann
ein Beschluss erfolgt. In den Inschriften finden wir davon fol­
gende

CIA. II 53 (hergestellt von Wilhe]m im Hermes 24, 117)
z. 3 ff. eeo[fii El1TEV' 1Tepl tLv "f"fEt Tl]1l0e[e]ofii Ö <1-rpa­
[TI1"fOfii, ~ljJl1<pi<Jeal Tfj ßOUA]f,l KTA. Psephisma ftir Erythrae aus
01. 103, 3. 866/0. Timotheos weilte in diesen Jahren mit einem
athenischen Geschwader an der kleinasiatischen KUste vgl. A. Schä-

Demosthenes u. s. Z. :II 97 ff.
n. 58 z. 4 ff. WV E[t1TEV' OebOXeal TtfI b]~Il[4J, 1TE]p\

tLv [hE"fOU<1tV 01 1TpE<1ßeJt<; TWV TloT€l[b<uarwv Kat Xapib]111.10<;
Kat 0\ [,.IU' mhoO, E1TCUVE<Jll1 KT". Es ist allerdings zweifelhaft
zu lassen, ob Charidemos damals Strateg war.

n. 180 b Add. z. 2 ff. AUKOOpYOfii A]UKO<PPO[voc;; Bounxbll<;
eim:]v' 1Tept tL[v ..... Ö <J:-par]rl"foc;; A[E"fEt. Das Uehl'ige ver­
stiimmelt.

n. 409 (Alter ungewiss, wohl Ende deB dritten Jahrhunderts)
Rhein. Mus. f. PhUol. N. F. XLV. 19
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z. 3 aq. [6 bEiva - ]parou Aall[TrTpetu; drrEv' u]rrEp iliv oY rE
a[TparrrrOt AETou]alV Kat b bilIlO[t;; E.ljJ~qllO'ra]l KrA., später folgt
die probuleurnatisohe Formel.

Eine unwesentlich veränderte Formulil'ung trifft man in nach­
stehenden Urkunden:

II 55 (Ehrenbeschluss für Menelaos den Pelagonen aus 363/2)
z. 5 f. I:uwpo<;; Eirr€v' E.rr€lb~ T1Il06€ot;; 0 arparllTo<;; <Xrroqm[ivE]l
MEvEAaov TOV TIEAaTova Kat aurov auvrroAEl-lo(Dvra] Kai XP~'

llaTa rrapexovTa Ei<;; TOV rrOA€llov TOV rrp[Ot;;J XaAKlbEat;; Kai
rrpot;; 'AIl<PhTOAw, EljJfI<piaeat Tf,I ß[OUAJf.i KTA. 'I'imotheos hatte
damals das Kommando in Thrakien, Schäfer a. a. O. 2n 14 ff. und
Dittenbol'ger Anm. 6 zu Syl10ge inscl'. gr. 80.

n. 109 (Erneuerung des Bündnisses mit }lytilene 347/6) z. 5 f.
I:nf<pavo!\; 'AvTlbwpibou E[ C;;] €lrr€v' rr€pi iliv AEToualv 0\
rrp[€Gß€lC;; T]WV MUTlAllVatWV Kat 0 Talltac;; [T~C;; rrapa]AOU Kat
;<I>nibpo<;; Ö (JTpnTtllot;; E[rr€(JT€1]A€V, b€b6x8m TtV btlJl41 KTA.

n. 389 in der Begründung des Decretes z. 11 ff. (E.rr€lb~)

(rr]€pt TOUTWV nUTtV (urr]oM[€JlapTUPflK€V ö aTpaTTJ'foc;; ö] E.rrt
Ta onla KEXElpOT[ovllJlEVOC;; - - -], <PflGiv bE Kat Ei<;; T~[V

E.1ilbEb]WKEVUl nurov T[aA]a[vr-.
In den meisten dieser Beispiele (auszunehmen ist n. 109)

sind es Auszeichnungen, die in Folge eines Berichtes der Stra­
tegen von Rath und Volk verliellen worden sind. Diese Beriohte
kann man sioh mündlioh oder auf sohriftliohem Wege erstattet
denken, denn die formelhafte Wendung rrEpl WV A€TEl bbElva
kann sowohl das Eine wie das Andere bedeuten und für Beides
finden wir in der literarischen Ueberlieferung Anhaltspunkte: die
Relation, welche die Strategen naoh der Arginusensolllacht in der
Bule vortrugen 1 und anderseits den bekannten Brief des Nikias,
den er während des sioilisohen Feldzugelil an die Athenel' sendete 2.

Man wird überhaupt an einer regelmässigen Beriohterstattung der
Strategen sowohl während sie im Felde standen als naoh ihrer Rüok­
kehr nioht zweifeln dürfen 3. Bemerkenswerth aber und zunächst
für uns am wichtigsten ist dass nach den angeführten Zeugnissen die
Strategen selbst keinen förmliohen Antrag stellen, sondern nur die
Anregung zu einem solchen von ihnen ausgeht; dies ist schon aus-

1 Xen. HelL I 7, 3: IlETa öt Talha €v 't'1J ßOUAIJ btllTOOVTO ol
oTpaTIlToi 1tEp{ TE T~C; vaUllax{ac; KaI TaU Il€TEl:louc; '1'00 X€tllWVOC;.

11 Thuc. VII 10 fr.
a Auch Xcn. Hell. I 7, 4.
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gedrückt in der Terminologie (auch '!fEpt cilv ll'!foq>aiv€l Ö (1Tpa­
Trrr6<;), als Antragsteller erscheinen stets Andere, sei es dass die­
selben nlm Mitglieder des Rathes oder einfaoh sind. Und
insofern es sich um Auszeichnungen handelt, kann man von
Bewerbungen der Strategen zu Gunsten ihrer Schützlinge spre­
chen 1; dooh würden wir sehr fehlgehen --- und die ihnen zuge­
standene Compctenz ebensowohl als die Scllriftstellercitate bewei­
sen dies - wollten wir ihre Anregungen nur auf diesen ver­
hältnissmässig engbegrenzten Kreis einschränken. Nach der zuerst
von~Hartel aufgestellten Unterscheidung 2, von deren Richtigkeit
heute wohl Jedermann überzeugt ist, sind uuter den von mir
angezogenen sieben Psephismen vier oder fUnf probulenmatische
Dem'ete (nr. 55. 109, 409, vielleicllt 389), Volksdeorete;
eine feste Regel über die Weise der Verhandlung ist selbstver­
ständlich nicht aufzustellen und dieselbe wird von dem einzelnen
Fall abgehangen haben. Jedesfalls ist aber festzuhalten, dass
die Berichte der Strategen immer zuerst an den Rath gelangt
sind, sei es, dass derselbe dann der Ekklesie weitere VorscIlläge
machte oder sich auf die formelle Einbringung beschränkte.

Dieses nun genügend belegte Recht der Strategen, durch
Mittheihmgen auf die BeschluBsfassllug von Rath uml Ekklesie
einzuwirken, ist durchaus nichts Singuläres, was etwa ihnen allein
zulwll1men sondern ein allgemeines Recht, das in Athen
alle oder mit magistratischen Funetionen bekleidete

wie Gesandte oder Priester und nicht blos diese, sondern
auch grossere Verbände, die in dem Organismus des Staates einen
festen Platz hatten, besassen. Ich fUhre im Folgenden alle diejenigen
Besohlüsse der Gemeinde an, welche durch Bedchte solcher Art
llervorgerufen worden sind. Die völlige Gleichartigkeit mit den
früher besprochenen Fällen drückt sich darin ans, dass wir auch

1 Zu vergleichen ist, was HarteI, Studien iiber attisches Staats­
recht und UrlmndeuW,esen S. 237 ff. über dieses PetHionsrecht bemerkt.
Wenn dieser Gelehrte daran zweifelt, dass um die attische Staats-

petirt werden so möchte ich darauf
dass wenigstens in anderen Staaten dieses sicher vorge-
kommen ist; für Ephesos beweist es die von Wood, Ephesus (London
1877) mitgetheilte Urkunde App. II nr. 18 (h1:E1bt) 'AYTllj1illv •••. KaTa­

GTar,; Elr,; T11VßOUAt)v Kai TOV Ml~lov atTE'iTat 'lTOAtTEiav KTA.).

II Entwickelt in seiner eben oitirten Sohrift. Ich folge seiner An­
sicht mit denjenigen Aenderll-Dgen, welche Otto MilIer (De deeretis attieis
quaestiones epigraphieae. Brcslauer Dissertation 1885) vorgenommen hat.
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hier dem formelhaften Ausdruck nEpl. wv 0 oE1va A~TEt begegnen,
neben dem am anarfEAAElv gesetzt wird, welches
Zeitwort im Sinn als Bezeichnung für magistratische
Berichterstattung verwendet ward. Dieses Mittheilungsrecht, das
allen athenisohen Magiatraten zusteht, ersoheint in den Inschriften
zunächst allerdings als Mittheilungspflicht, so besonders in den
Berichten, welche Behörden und Priester über Opfer zu
eratat~en haben. Sie sind überliefert VOll folgenden Beamten und
Priestern:

dem A roh on. Meldung über Opfer an Dionysos 'ASqv.
VII 480 nr. 3 [nEpl wv anaThEAAEt ö apxUlv (nEpt Tfl<; SU!JilX<;
Tl<; lSUE TW]t ßwvu!JqJ. CIA. II 420, Ehrenbeschluss für eine
Kanephore auf die l\Httheilung des Archon hin (EnEtbi} 0 [a]pxUlv
ZUl1tUpo<; (&noJqm,lVEt TOV naTEpa Tfl<; KamAE[T]Ef!Jll<; KaVf1q>6pou
K'tA. Auch in der Inschrift Berl. Sitz.-Ber. 1887 S. 1188 n.lU
z. I) ff. muss AehnHches gestanden haben, wohl zu ergänzen:
em:loi} - - ö lipxwv UTtEp 'twv lE[pWV] .... 1 Kat TO'l<; liAAOt<;
SE[01<;J •••.•••• OEXE!JSat Ta TE[TEVlllAEVa KTA.

Die hier erwähnten Opfer an Dionysos sind wohl diejenigen,
die der Archon dem Gotte an den grossen DiollJsien darbrachte;
für II 420 ist dies gewiss. Die .Functionen des Archon, die sich
auf die Dionysien beziehen, sind bekannt, auch dass er nach Be­
endigung derselben J.lETa Ta TTavbm einen Bericht über den Ver­
lauf des Festes gab (Demosth. Mid. § 9), der gewiss zuerst der
Bule vorgelegt wurde; ob die obigen Mittheilungen gerade mit
diesem Berichte zu identificirell sind, steht dahin, weil das Datum
der Ekklesie (nr. 420) nicht dazu stimmt. Zu bemerken ist, dass
auch del' Archon Basileus} nachdem die Eleusinien vorüber sind,
über sie dem Rathe referirt (Andoc. de § 111, dazu Kirch­
hoff im Hermes 1, 14);

dem Agonotheten. CIA. II 307,453 (in beiden Inschrif­
ten UTtEP UlV UntlTTEAAu). Ueber den Agonotheten vgI. Köhler,
Ath. Mitth. III 229 ff. Wie aus der Datirnng von II 307 ]1er­
vorgeht, berichtet er in derselben Ekklesie wie der Archon;

dem Epimeleten d er Mysterien. CIA. II 376 bezieht
sich auf die Eleusinien; II 315 und 'ECPlllA. apXtltOA, 1887, I7l,
177 auf die Mysterien bei Agra (August Mommsen, Heortologie
S. 37.3 ff.). Die Fassung ist der obigen gleich;

dem Priester des Dionysos mit den Hieropoien. )AS~v.

VI 482 nr. 3 (unEp wv &nuT"fEAAEl 6 l€peu]e;; TOD ßtovu[!Jou).
Vielleicht nach den grossen Dionysien;
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dem Priester des Zeus Soter (Mommsen a. a. O. 452).
CIA. II 325. Von ihm ist zu unterscheiden der Priester des
Zens Soter im Piräus, mit welchem sich das Rathsdecret 'AGi)v.
IX 234 nr. 2 beschäftigt; A

dem Asklepios-Priester. CIA. II 373b Add. z.l und
z. 27 W., wohl auf die Mnnychien bezüglich (Mommsen S. 412).
Aehnlioh ·Ae~v. VI 134 n. 9 (hergestellt Hermes 24, 140), 137
nr. 18. Die Formulirung einiger anderer DecTete ist wesentlich
gleich und nnr darin verschieden, dass von dem Bericht des Prie­
sters in der Begründung gesprochen wird; II 453 b, 4530, 477 b
(trr€tbYj Ö l€PEU~ TOU )AcrKA.T1rr[lOu] 1'00 tv acrTEl TIpWTaTOpa<;
Nll(~TOU TIEPTaO'f.\GEv [rrp)6<;obov rrOlTlO'allEvo~ rrpoe.; Tl1V ßouMv
urr~TTEA[A]EV), wobei man an eine dem Rathe vorgetragene Rechen­
schaft zu Ende des Amtsjahres denken kann j

der Priesterin der Polias, die wahrscheinlich dabei von
ihrem Manne vertreten wurde, CIA. II 374 (TU Jl[E]V uya[ea
ÖEXEO'em ä q>IlO'W ~ I.EpEta TE)yOVE[va]t tv TOte.; [I.EPOt<;].

Hieher ist auch zn ziehen, dass die Väter der Ergasti­
nen eine Anzeige über die Vollendung des Peplos durch ihre
Töchter machen, CIA. II 477 = Bull. de corr. hell. XIII 169
(trrElbi) repoc;;oho[v reoulO'a.]J.lEVot repoe.; Tilv ßOUAYjV 01. reaT[lpE<;]
TWV n:apGlvwv [Tlilv l1PY]aO'IlEVWV TIJ 'AeTlVq. Ta €pta TU [Eie.;
TO]V rrErrAOV E~q>aviZ:ou[O'l KTA.] und Ath. Mittb. 8, 57 W.

Endlich meldet der Kosmet der Epheben die VoUziehung
gewisser Opfer, CIA. II 470 z. 65 f. 75 f. bei den grossen Diony­
sien (Dittenberger, de S. 64); für Helltia. n. 478 und 482;
flir Athena n. 481. In n. 482 z. 60 f. stellt der Kosmet gemein­
sam mit den Epheben ein Ersuchen. Nach Ausgang seines Func­
tionsjahres hat er über seine .Amtsführung vor dem Rathe Vor­
trag zu halteu 1, CIA. II 467 z. 89 W. erroulO'aTo bE Kat TYjV arr6­
bEtE1V mJTWV l<:al TOV an:OAOY10'1l0V EV TIJ ßOUAf,l Urr€P TWV KaTU
Tl1V apxi)v Kai rrEpl TWV EV T4J EVtllUT4J YETOVOTWV rr6.VTwv TOIe.;
Eq>f)ßolt~J.

Wir haben damit den Uebergang gewonnen zu den Mitthei­
lungen, welche auch auf andere als sam'ale Dinge sich bezogen
und an den Rath geleitet wurden. In die Form eines Gesuches
sind sie gekleidet bei den E p heb e n, die nach Absolvirung ihrer
Dienstzeit und mit Beginn des nächsten Ephebenjahres.. (im Boa-

1 Viotor Heydemann in den Dissertat. philol. Argent. 4, 162.
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dromion 1) sich um die Auszeichnung ihres gewesenen Kosmeten
bewerben:

CIA. I! 478 z. 11 fI'. (€:ITElbi( [rrp6<;ooov rrolt]aa~EvOl ol
€«:pnßEuaaVT€<; ~rrl Nl]Ka.VOpOU apxovT(0)<; Kat 01 rraTEpE<; mhwv
e[Jllpavilou(JLv TOV l<O(}~nTt1V), ebenso n. 481 z. 15 f., 482 :1:. 16 f.
Nicht der Kosmet, sondern ein Anderer wird empfohlen, ibid.
z. 60 fI'.

Ebenso berichten die Pry tan en naoh ihrem Rücktritt und
werden daraufhin belobt, ClA. TI 390 (urrEp WV arranEAAOU[alV
01. rrpuT<Xvu<; Tfj<; 'AKaJ,laVTi] bo<; urr€p TWV 6ualwv WV i::9u[ov]
KT"-.), 392,408, 417, 425, 426, 431, 432, 459. Zu gleicher Zeit
verwenden sie sich tur ihren Scllatzmeister und Schreiber, ClA.
I! 390 z. 30 fI'. [€rrEloi] 01. rrpUTUVEl<;] Tfl<;'Al<aJ.tav[Tl]/)O<;
VEaaVTf:<; Ka1 aTElpaVWaavTE<; arroqml]voua!V T€['i ßJo[U]AEi TO[V
TaJ,ltav KTA.), 391, 393, 394, 431, 487 (ähnlich' A9fjv. VIII 400),
tur die dann ein Beschluss des Rathes erfolgt (n. 454 ausnahms·
weise ein Psephisma von Rath und Vollr).

Den Strategen vollkommen an die Seite zu st.ellen sind die
Gesandtschaften, welche naeh ihrer Rückkunft über das H.e­
sultat ihrer Mission sich Zll äussern haben 2:

ClA. II 18, c, 108 (rrEp1 WV ÄEToualv 0\ rrpEaßw~), 50
(rr[Ep]l WV 01. rrpElJßE1[e; arranEn]OUlJLV). Dagegen heisst es
n. 297: errubTj 01. rrp€aßEte; 01 arrOaTaAEVW;; rrpo<; TOV ßllal'kEll
Kuaaavbpov arroqmivoual TTOlJEtblTrrrov und t1. 300 Z. 8 fI'. €rrElbn
<Hp6[b]wp[0<; ..... uno]<palVOU(}lV b' auniv Ka1 [ol rrpElJßEl<; 0\]
rrEJl<PeEVTE<; unEp Tfj<; E[tPJ1VI1<; rrpo<;; TO]V ßalJ1ÄEa ~l1/-lf)TPlOV.

Dasselbe gilt fiir die aaoralen Gesandtschaften d. h. den Ar­
ehitheoren mit den Theoren:

ClA. TI 181 [rr]€p1 lwv] A[E'fE1] b U[Pl<€GEWpO]<; Ö [E]te; Ta
N[E~]Ea; D. 490 z. 18 (Ta ~€V araed OEXEO'Gm a cmaHE]nOU­
lJlV TETOVEval €V TOte; IEpoi.; KTA., hier eine Sendung nach
Thespia.e.

Hieher gehört auch der Ta~ia<; Tfj<;rrapuAou, ClA.
n 109: Trl;pl WV AlSToualY 01 rrp[EaßEl<; l']wv MUTlAl1vatwv Kai
Ö 'fallta<; [Ttje; rrapa]AOU Kai 4>albpoe; 0 aTpaT11T0<;; €[rrEaT€l}
A€V TrTA.

Wir ha.ben bei den Epheben und ihrem Kosmeten, ferner
bei den Prytanen bemerkt, dass an die von ihnen ständig erfolgten

1 Dittenberger, de ephebis S. 22.
11 Vgl. auch Hartel, Demosthen. Studien 2, 120 ff.
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Relationen ein Gesuch geknüpft war, welches die Auszeichnung
bestimmter Persönlichkeiten erwirken sollte. Natiirlieh kOllnte
jeder Athener, der öffentliche Functionen ausübte, falls es ihm
in irgend einer Sache nothwendig erschien, mit, einem Ersuchen
an die Staatskörperschaften herantreten. Dies thut

der Priester des Heros !atros: er empfiehlt die Ein­
schmelzung von Weihgeschenken, CIA. 11 403: urrEp WV 'fl]V
rrpoc;obov TTE[rrOlllTai Ö l.EP€UC;] TOU ~PWOC; TOU hnpou Oto[­
- - orrwc; av E]K TWV Turrwv TWV &'Vo.K€l[I1EVWV EV Tlp l.EplpJ
Kai TOU apluplou Ko.'faO'[KEUaO'e~ ava]e[ll]l1ll Tlp eElp KTA.; oder
die Reparatur derselben n. 404;

der Priester des Asklepios: er erbietet sich zu bau­
lichen Reparaturen in dem Tempel, CIA. II 489 b (Rathsbeschluss);

der oIKElOC; der Priesterin der Aphrodite Pandemos
in Vertretung derselben mit der Bitte um Reinigung des Heilig­
thums durch die Astynomen, BuH. de corresp. hell. XIII 162 n. 3.

Eine zusammenfassende Betrachtung det' angeführten Zeug­
nisse lässt nun erkennen, dass auch hier wie bei den Strategen
der Wechsel zwischen probuleumatischen und Volksdecreten ohne
Bedeutung für die principif\He Auffassung ist: der Verkehr der
Beamten, Priester u. s. w. mit dem Demos erfolgt niemals unmit­
telbar, sondern stets durch das Medium des Rathes; und vielleicht
kein Umstand mehr als dieser ist geeignet von der Richtigkeit
des Satzes zu Überzeugen, dass die Fäden der athenischen Ver­
waltung in der Bule zusammenliefen, ebenso wie sie auch in dem
parlamentarischen Organismus des athenischeu Staates die füh­
rende Rolle hatte 1. VieU11 die Belobigung der abtretenden Pry­
tanen stets in der ]i'orm eines Volksdecretes geschieht, erklärt
sich dies daraus, dass der Rath schicklicherweise nicht in eigener
Sache einen materiellen Antrag stellen konnte; warum, in frü­
herer Zeit wenigstens (später hat sich dies durch die caesarische
Reform der athenischen Verfassung 'geändert, vgl. die Auseinan­
dersetzung Köhlers zu CIA. II 481), auch bei der Auszeichnung
des Kosmeten der Epheben dasselbe VCl'fahren gewählt wurde,

1 Besonders Hartel verdankt man eine richtigere Auffassung der
Stellung des Rathcs, Demosth. Stud. 2, 3 ff. und St. über Staatsr. 245;
mau vergleiche auch, was R. Schön über den Antheil des Rathes an
der Gesetzgebung bemerkt (SHz.-Ber. der Münchener Akademie, phil.­
philol. Classe 1886 S. 125 f.). Auch in dem grössten Thei! der übrigen
griechischen Sta.aten wird es sich ebenso verhalten haben.
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wie aus n. 470 und 478 hervol'geht, dafür ist ein plausibler
Grund lraum ausfindig zu machen, Die Bericllte der Beamten
wurden entweder regelmässig zu bestimmten Zeitpunkten dem
Rathe unterbreitet, so nach den Opfern, oder von l!~aU zu Fall,
wie es specieU bei den Gesandten und der Natur ihres
Amtes nach nicht anders sein konnte.

Die Anffassung erhält dieses mm klar
gestellte Mittheilungsrecht der Magistrate erst dann, wenn man
es ansieht als den Ausfluss und die quantitative Steigerung eines
Rechtes, das im Grunde genommen jeder grossjährige und epitime
Athener besass; freilich ist es von ganz anderem Gewichte, wenn
z. B. ein Gesandter auf die Beschlussfassung der Gemeinde eimm­
wÜ'ken sucht, als wenn ein simpler Bürger es timt, aber für die
reohtliche Bedeutung des Actes ist dies einerlei. Wilhelm Hartel
hat, soviel ich weiss, zum erstenmal den Satz aufgestellt und genü­
gend begründet, dass das Recht Anträge im Rathe zu stellen ein
den Mitgliedern desselben ausschliesslich zukommendes gewesen
sei 1; eine nachträgliche Bestätigung dieser Ansicbt brachteu ei­
nige später von Köhler herausgegebene Urkunden 2. Es finden
sich aber auch sonst in den Inschriften Spuren, welche darauf
hinweisen, dass von dem Rathe beantragte Beschlüsse des Vollres
oder Raths -Psephismen in eigenem Wirkungskreise auf die An­
regung eines Nicht-Buleuten (lb1WTllCO 3) zurückzuführen sind, Der
Letztel'e wÜ'd niemals selbst als Antragsteller genannt, dies ist
stets ein Rathsherr:

CIA. II 8, Rathspsephisma für Dionysios von aus
dem Jahre 394/3: "EboE€v Tl) ßouk1J' KlV1l<:fiw;; ElITE' ITE[pi WV
'Av]bpo<:feEVllCO AETB, EmUVE<:fat ßt[OJV[U<:fIOV KTA. Ueber An­
drosthenea Köhler im HeImes 3, 158.

n. 126: ["EboEEV TcfI b]nlllV Kai r~ ßOU[A~' ßlocpavTot;
<PPMJtKAElbou Muptv[OU<:fIOCO dITEV' ITEpi w]v KaALT€AllC;; A€'f[EI,

on ö bfillOCO ElIJllCPl]craro aUTtV rrpoß[oUAEU/-la, ElIJl1CPlcreat] ri;l
ßOUAf.j KrA., probuleumatische J!'ormel. Kaliteles hatte einen Vor­
beschluss von Seite des Demos erreicht und wendete sich damit
an den Rath, der weitere Vorschläge maoht.

1 Demosth. Stud, 2, 6 ff.
1l Ath. Mittheilungen 8, 215 ft', Die Anmerkung 4 bei \i:lIllRl't.

Griech. Staatsalterthümer 1, 278 beweist nur, dass er Harteis Nachweis
ganz falsch verstanden hat.

ß Der Gegensatz zwischen Unw'nu und Buleuten ist auch ausge-
drückt in der Insohrift bei sm. 52.
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>Ae~v. 5 S. 522 u. 6: Ka1l.Aiflaxoc:; <l>atOpou '::'urr€TalWV d­
rrEV' ETfElbn [rrpoc:;o]bov rrolllO'U/-l€VOC:; rrpoe;; TnV ßou1l.nv .. "Ova­
0'0<;; Kanf[ou '::'uJrrETalWV E/-llpavfZEI, ~}lOTl Kill. KOIViJ 6 bil/-loe;;
o Tpo[ZTJviwv oiKEloe;; WV TOU bfll-.lOU TOU 'Aellvaiwv KT1I.. Der
als Antragsteller angeführte Buleut ist ein DemengenQsse des
Onasos und wird wohl persönlich mit ihm befreundet gewesen sein.

CIA. 11 407: "EbotEV Tl) ßOUAf.\ Kill. TtP btlll[lf./· - - Je;;
NIKCtvbpou TIata[VI]EUC:; etrrEV' Erru[bn - - ]WV <l>uMO'lo<;; E/-l­
lpaViZEI Tf.\ ßOUAlJ [rrOAAarrAaO']ia<;; EUEPTEO'iae;; EIe;; TOV bilflOV urro

ou KEiou KaI. TO TETOVOC:; aUTtP [- - - Til]e;; bWpEiie;;
aVE"fVWKEV Tl) ßOUA[iJ KTA.

u. 475 (Raths-Decret): "EbotEV Tl) ßOUAlJ" PflO'oc; ,ApTE­
flWVO<;; 'AAaIEUe;; ElrrEV' ErrEIOn rrpoc;ooov rrOlllO'Ct/-lEVOe;; rrpoc; TnV
ßOUAnV ßIO"fVllTOC:; EE Olou TOfliac:; VOUKAtlPWV Kai Eflrropwv TWV
lpEpOVTWV TnV O'uvobov TOU ßIOC:; TOU '::'Eviou Efllpavil€1 Tl) ßOU­
Afj KTA., Kat bill Toiha rrOpOKOA€} TnV ßOUAnV ETflKUPWO'at Eau­
TtP IjltllptO'~lCl KTA.

Wie aus der dieser Decrete htn'vorgeht, erwirkte
sioh der betreffende Bürger den Zutritt zum Rathe und provo­
cirte durch einen daselbst gehaltenen Vortrag 1 den concreten

von Seite eines Buleuten, Es kann nicht in freitnn Be­
lieben der Prytanen haben, denjenigen dei' um Zu­
lassU11g ansuchte, diese zu gewähren oder nicht und ihm durch
die Möglichkeit eines Versagens die Ausübung dieses Rechtes zu
verkümmel'll; der Rath brauchte ja auf die ihm gegebene An­
regung nicht einzugehen, wenn er nicht wollte, aber die Prytanen
werden verpflichtet gewesen sein, jedes derartige Ersuchen zu
berücksichtigen. Wenn da,s rrpo<;;aT€lV eines Bürgers ausdrücklich
verordnet wird, so beachte man, dass ein bestimmter Termin damit
verbunden ist und clallcr nicht die VorsteIlung an sich, sondern
die Vorstellung bis zu einem gemeint ist,
CIA. I 31, B z."1 ff.: $UVTOKA€[U] bE rrpoc:;uyoYE\V TnV
xeriibu rrpUTaVEtU[V] rrpo<;; T11V ßOUA11V EV Ti)[l] rrpwTI) ebpq (was
auch für auswärtige Gesandtschaften festgesetzt werden kann,
ßEATiov apXUloAoTlI<OV 1888 S,110 z, 10 ff. rrpoc:;ooov bE Etva[t
mho}~ rrpo<;; TJlv ßOUA~V Kat TOV bflflOV O€]KU lJ/-lEPWV €rrCtVllT­
KE[<;; rrpWTOl<;; /-lETa Ta] I[Epa), gerade sowie dem Rathe vorge­
schrieben wird, über die Vorschläge des Lampon nioht zur

1 Das hiess vielleicht uUjl~oUi\EU€tV vgJ. Tie&menos Decret bei An­
doe. de myst. § 84.
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Tagesordnung überzugehen, CIA. IV 27 h z. 59 f.: nepl \)E ToD
€A<ltOU Tfje;; amlPxfje;; fUHpa\jJlI<;; MjJ:rrwv emb€lfaTW ri;l ßOUAi;l
Erd rfj<; €vaTI1<; npuravdac;;, n bE ßOUA~ TOV bfjllov eEEVEr­
KETW EmlvarK€e;;. In späteren Inse]uiften wird allerdings von dem
Rathe beschlossen (mit der prOhltleumatischen Formel vel'bunden),
daas Beamte oder von den Prytanan der Ekklesie vorge­
stellt werden sollen (CIA. II 190, 315, 316, 325, wohl auch 605,
Bull. de corr. hell. XIII 162, 'Ae~v. 6, 482); das hat aber, eine
ganz verschiedene Bedeutung, nämlich die dem Volke vorgeschla­
gene Auszeichnung oder die an dasselbe Bitte zu unter­
stützen.

r~s ist nun bezeichnemi, dass die Formel nepl iliv AErOU(H
(AETE1) auch angewendet wird für die VorscMäge, welche die
auswärtigen Gesandtschaften der Bule, mit welcher sie zuerst in
Vel'kehr zu treten haben 1, machen und welche die Grundlage
für den späteren Abschluss bilden\!:

CIA. l114b (dazu Ath. Mitth. 7,174), 17 b, Bull. de COlT.
hell. XII 138; CIA. II 49, 51; sm. 85; CIA. n 58, 66, 107
(und tiEArtOV apx. 63, vereinigt im Hermes 24, 127);
CU. II 108, 109; sm. 101; cu. Ir 117; tiEArtOV &PX.
222; CIA. Ir 128 Hermes 24, 126}; CIA.lI 135 b, 184, 191,
238. In CU. II 135 b, 191 nnd sm. 101 wird nepl wv anaT­
TEAAOUOW gesetzt.

Ebenso wenn Angehörige anderer Staaten bittlich vor dem
athenisohen Volke ersoheinen:

CIA. Ir 1 b, 30, 54, 66b, 121, 168, 222, 230; n. 181 ist
es ein athenisoller P1'oxenos; Bull. de COlT. hell. XII 173.

Freilich springt hiet· der bedeutende Unterschied in das
. Auge, dass was dem atbenischen Bürger werden mnsste,

die Prytanen dem Fremden verweigern konnten und dass sie
durchaus nicht dazu verhulten waren, einen Niehtathener auf sein
Verlangen hin vor Rath und Ekkl6sie zu fiihren. Daraus 61'­
klärt sich das bevorzugten Fremden gewährte der
rrp6e;;obo<;; rrpos T~V ßOUA~V Kat TOV O~/lOV 3, welches in dieser

1 Pollux VIII 96 (Aristot. fgm. 434 Rose 2) und Hartel, Stud. über
Staatsrecht S. 103, 245 f.

2 Köhlers Ansicht (MittheiL Ath. 1, 18), dass in n 51 'lrEpl wv
X;f;YOU61\l nur die mündlichen bedeute, hat Hartel widerlegt
(Demosth. Stud. 2, 49).

a In den Inschriften sehr häufig, schon CIA. I 3ß; am l)elehrend­
sten in CU. II 115.
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Beziehung eine Gleichstellung derselben mit den Athenern invol­
vierte. Von Wichtigkeit ist das Zusammenfallen in der Formu­
lirung: ob es sich nun um Berichte von Beamten und Priftstern
oder das Ersuchen von solchen, um die Anregung von Seite ein­
facher Bilrger, um Vorschläge, die auswärtige Gesandtschaften
Überbracht hatten, um die Bitte eines Fremden handelt, immer
wieder treffen wir die Wendung n:Epl WV AETEl oder Aehnl. Sie
lehrt dass alle diese Acte, so verschieden' sie sonst nach Veran­
1assung und Inhalt sein moohten, wenigstens das Gemeinsame
hatten - wie ich schon zu Anfang bemerkte -, dass man duroh­
aus nicht von förmlichen Anträgen, die als solche in dem Rathe
gestellt und acceptirt wurden, reden kann und dass sie nur die
Veranlassung zu weiteren Verhandlungen gaben, die, um wirk­
sam zu werden, zunächst von einem Mitgliede der Bule aufge­
nommen werden mussten 1.

Nach den bisherigen Erörterungen kömite man nicht be­
haupten, dass die Stellung der Strategen eine wesentlich ver­
schiedene von del:ienigen der übrigen Beamten gewesen sei, nicht
einmal dass sie ein Vorzugsrecht vor einem gewöhnlichen Bürger
besessen hätten. Allein die Sache erhält mit einem Schlage ein
ganz verändertes Aussehen, wenn wir eine vor Kurzem bei der
Aufräumung der Akropolis gefundene Inschrift berücksichtigen.
Sie ist herausgegeben von Kirchhoff in den Sitzungsberichten der
Berliner Akademie 1888 S. 244 D. 20 (nach LolliDgS Abschrift) und
von Mylonas im Bull. de ~orr. hell. XII S. 142 n. 8; es wird gut
sein, dieses wichtige Document in vollem Wortlaute llerzusetzen:

KetAAln:n:OU E>€TTetAOU.
"EboE€v Tfjl ßOUAf]l Kat Tun b~flWl'

)AKetflavTl<;; E1TPUT<XVEU€' 'APX1KA­
fj~ ETPaflflUTEUE' ,AvnKpUTll~ En:-

5 €<J'TlhEl' TVWflll l1TpaTllTwV' KaAAl­
n:n:OV TOV E>ETTaAOV TOr fUpTWVl-
OV En:aWEl1lU, on büKEt dVlU av-
~p uraSöc;; n:Epl TfJV n:OA1V TfJV ' M-

1 Ich weise noch auf die Inschriften hin, die in unseren Kreis
fallen, aber zu sehr verstümmelt sind, um ein sicheres Urtheil zu
gestatten. Auf Opfer beziehen sich CIA. II 409b Add., 457, 'E<pYjJ..l.
apx. 1886 8.12; wahrscheinlich auf Abgesandte von Kleruchen ClA.
U 488. Dann ist noch aufmerksam zu machen auf ClA. II 180 und
, E<pYjJ..l. apx. 1885, 131.
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llvaiwv Kat avayp6.ljJat aihov €C1-
10 C1TtlAt;l kl9iVt;l rrpoEEvoy Kat EU­

€PTETllV ' Aellva(wv a1JTOV Kat TOU-
[e;; rralb]ae;; TOUe;; KaAAlrrrrou Kat. Kam­
[9Eivat Eil UOAEl KTA.

Es ist ein Proxeniedecret, welches jedesfallsaus der ersten Hälfte
des vierten Jahrhunderts stammt t und sich in der Fassung von
den älteren Urkunden dieser Gattmlg und von dem gewohnten
Formulanl der attischen Psephismen nur dadurch unterscheidet,
dass anstatt eines Antragstellers gesetzt ist: YVWllll C1TpuullwV.
AHein diese in den bisher bekannten Inschriften zum erstenmal
vorkommende Thatsache ist von einschneidender Bedeutung, be­
sonders da das mitgetheilte Deoret zu den probuleumatischen ge­
hört. Der Antrag also, Kallippos zum Proxenos zu ernennen,
wurde von dem Gesammtcollegium der Strategen in dem H.athe
eingebraoht und daselbst von ihnen und nicht einem Bnleuten ge­
stellt; nachdem er zum Beschlusse erhoben worden war, sind es
wieder die Strategen gewesen, die ihn vor der Ekklesie in dem
eigene.n Namen und demjenigen des Rathes verb'eten haben.

Häufiger findet sich allerdings in den Inschriften eine mit
der sonst gebräuchliohen sich deckende Fassung, in weleher ein
einziger, namentlich angeführter Strateg als er·
scheint, aber im Wesentlichen ändert dies nichts: entweder ist
er dann als Repräsentant des ganzen Collegiums zu betrachten,
welches ihn mit dieser Aufgabe betra.ut hatte 2, oder er schlägt
eine Massregel vor, die ihn allein z. B. als Commandant im Felde
angeht. Ich verzeichne folgende Fälle:

CU. IV 1 n. 61 a z_ 26 Ir. eAA]KIß[I6.bl1<;] Dieser Be-
schluss, welcher den von Alkibiades nach der Einnahme von Se­
lymbria mit den Bewohnern der Stadt vereinbarten Vertrag rati­
flch-t, muss, wie Kirchhof!' bemerkt, in die Zeit von dem Aus­
gange des Monats Thargelion 01. 92, 4 bis Ende Boedromion
01. 93, 1 fallen; da Alkibiades für das letztere Jahr zum Stra­
tegen gewählt war B, 80 ist es immerhin möglich, wenn auch
nicht sicher, dass er als solcher den Vorschlag begrtindet hat.

1 Walu'scheinlieh aus dem ersten Decennium desselben (Wilhelm,
Hermes 24,113 2). Dass es nicht mit Mylonas in das J. 3ßl/0 zu setzen
ist, lehrt scbon die Verschiedenheit des Schreibers von SIG. 85.

II Ha.rtel, Demosth. Stnd. 2, S. 3 und 5.
a Xen. Hell. I 4, 10 und Hauvette-Besnault S. 78.
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BulL de 001'1'. hell. XIII 154 (= l1EATlov apXlXtOA. 1888
S. 206); Proxenie-Deoret für Oiniadas aus Palaiskiathos 1: ßlEI­
TP€lp'I'J<; Diitrephes war nach der durchaus probabein An­
sicht Lollings (ßEATiQV a. a. O.) Strateg.

Athener Mitth. 2,142 iF. Dittenberger, Syl!. 79 (aus dem
J ab re 364/3): >ApU1TOlpWV ElrrEv. Aristophon beantragt dieses
auf Julis bezügliche Deoret, weil er nach der zweiten Rebellion
als Strateg nach Keos gesendet worden war (Köhler a. a. O. S. 153).

CIA. II 439 aus dem zweiten Jahrhundert. In dem Präscript
z. 4 iF. 130uAij €p. ßOUAEUTfjplty l1UVKAfjTO<; O'Tpcn(rl'fwv] napaHEI­
AaVTWV I(al ((no ßOUAn<; €KKAfjl11a [Kupia] €V T4J 6Et'xTpty, spätel'
l1lJl.U1TPIO<; KTlJl1[- TIpoßa]AIl1lo<; Wie Köhler (Her­
mos 2, 327) meint, war Demetrios wal1l'scheinlicb

Es ist hervorznlleben, dass alle diese Decrete - CIA. IV
1, n. 61 a abgerechnet, wo niohts auszumacben ist - ebenfalls
der probnleumatisohen Gattung zuzuzählen sind 2, so wie
die neu entdeckte Inschrift. Der Sohluss, den wir aus diesem
Thatbestande ziehen werden, ergiebt sich von selbst: die Strategen
in Athen hatten das Recht, im Rathe Anträge zu stellen, sei es
nun collectiv oder Jeder ftir sich B. Natürlich erstreckte sich
dasselbe zunächst auf Gegenstände aus ihrem Amtskreise : aber
wenn mau bedenkt, wie ausgedehnt dieser gewesen ist 4, wie er
die wichtigsten Zweige des Staatslebens, die militärische Aotion,
die auswäl,tigen Angelegenheiten und zur Zeit der Seebiinde das
Vel'hältniss tu den Bundesgenossen, sowie einen guten Theil der
finanziellen Verwaltung umfasste, so wird man begreifen, was

1 Was sich Mylona~ bei seinen Bemerkungen auf S. 154 gedacht
hat und ob el' sieh i1berhaupt etwas dabei gedacht hat, ist schwer zu
sagen,

2 Für SIG. 79 hat dies Otto Miller S. 20 ff. gegen HarteI, Studien
über Staatsr. S. 88 ff. erwiesen.

S Sie werden daher auch beauftragt, Anträge vorzulegen; so in
den neu aufgefundenen Bruchstücken von CIA. I 42/3 (im ~€AT(Ol' dpX.
1888 S.110) über die Verhandlungen der Gesandten mit König P.er­
dikkas Z. 10 :a.:.: ll'p6<;oool' OE Etva[t autoI<; 1l'po<; TfJV ~OIJA'liV Kal Tal' on­
!A0l' O€]KU l'I!A€PWV tmil'U'fKE[<; 1l'PWtOl<; !AETa TaJ i[Epa. TOU<; O€ (fTpa]TrJ·
TOU<; XPrJJ.l.uTil1aVTu[<; 1l'€pl m'lTwv etc. Auch die später noch zu be­
sprechende Stelle des Thuc. IV 118, 14 hat die Bedeutung, dass die
l:ltr:atel:ren die Volksversammlung einberufen, um Vorschläge über den
Frieden zu machen.

4 Das obige Beispiel, die Verleihung einer Auszeichnung, hängt
mit dem militärischen Wirkungskl'eis nicht unmittelbar zusammen.
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dieses Recht nicht bloss für die Stellung der Behörde, sondern
auch für die gesammte Politik des Staates bedeutet lJat. Und
wie wirksam musste es in der Hand eines hervorragenden Mannes
werden, der damit das Mittel erhielt, die Initiative in allen wich­
tigen Angelegenheiten zu Erst dadurch ist die Stra­
tegie zu einem politisohen Amte geworden. Diese als solohe
f01'mulierten Anträge untersoheiden sich gar sehr von den Be­
richten und Mittheilungen der Beamten oder der Privaten und
sind ehen nur in eine Linie zu stellen mit denjenigen Vorschlägen,
welche von den Buleuten selbst ausgingen, sie baben diesen an
Werth und rec1ltlicher Bedeutung vollkommen gleichgestanden 1.

Die Strategen traten dadurch in engste Verbindung mit dem Rathe;
auch wenn weiter .Nichts vorliegen wiirde als die besprochenen
Zeugnisse, so müssten wir annehmen, dass wenn sie in Athen
anwesend waren, an den Sitzungen der Bule regelmässig theil­
nahmen. Es giebt aber eine Reihe literarischer Nachrichten,
welche mit den1 Obigen verbunden, dieses Sitzrecht der l:3tJ:atlep;!m
aUBser Zweifel stellen 2. Und das findet auch darin Ausdruck,
dass sie fitr den Rath an die Volksversammlung referiren; in der
Ekklesie baben sie einen besonderen Platz eingenommen, ebenso
wie flic Bule 3.

Es ist bezeichnend, dasR, wenigstens nach dem bis jetzt
vorliegenden Material, die Strategen die ein zi ge Behönle in
Athen gewesen zu sein scheinen, die sich im Besitze eines soleIHm
Rechtes befand der beste Beweis dafür, dass dieses Collegium
wirklich an der Spitze des Staates gestanden hat. Getheilt haben
sie dasselbe, soweit wir sehen können, allein mit den Eu TT pa <p

des fünften Jahrhunderts, die aber als keine ständige Einrichtung,
sondern nur als eine, falls das Bedürfniss sich herausstellte, ein­
gesetzte Commission anzusehen sind 4. Au().h diese leiteten ihre

1 Daher entsprechen sich auch TVWIJ.11 Cf'l'paTllTWV und TVWf.lll ßou-
kf\<; in der probuleumatischen :FormeL •

2 Plut. Nie, 5; id. Praee, rei pubI. c. 4; Diod. XlIi 2, 8
(mag a.ueh das dort Mitgetheilte über das Resultat der Berathung sehr
problematisch sein, so ändert dieS nichts an der Thatsache); Demostll.
de cor. § 169. '-

8 Demosth. de C01'. § 170; vgI. auch Aesch. 1, 132. :Für den Rath
Aesch. 1, 110 und 112. .

4. Mit den !:uTTpaqll;'i<; haben sich besohäftigt Rudolf Schön in den
Commentationes Mommsen. S. 456 ff. und :Foucart, Bult de corr. hell.
4,251 sq. Dass sie direct mit Rath und Volk verhandelten, hat Letz­
terer schon bemerkt S. 253.
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Vorschläge zuerst an den Rath. Die Beurkundung der von ihnen
herrührenden Decrete geschieht in der gleichen Form wie bei den
Anträgen von Strategen:

CIA. IV 22 a aus dem Jahre 447, fg. a und b z. 2 ff. ["Ebo­
~EV] Tt:) ßou).t:) Ka[1 TIfI b~,UlV' - - - Ic; ETIp]UTUV[EUE' EUKAil~

Elpal1fHhEuE' - - -- ]wp ETIEO'nlTEl' [TubE 01 !:ullP<xq:l'i\c;] ~UV­

[eJ"fp<XljJav (hergestellt von FOllCart a. a. O. S. 251).
CIA. IV 27 b: L"EboE]EV Tt:) ßOUA1J Kai TIfI b~I14J' KEKPOTIIc;

ETIpUnXVEUE' TlI10TE[AllC; E]lj)<X/-l/-laTEUE' MUVVE<Xt; ETIEO'TaTEl' TabE
01. tUllpa<pllt; Euve[lP]aljJav' umxPXE0'8<Xl KTA,

CIA, I 58 (aus dem Spätsommer 410): "Ebo~EV Tfj ßOUX[IJ
Kat TIfI] b~114J' O1Vlitt; E[TIpUTavEu]E' <l>iXl'ITTIot; hpa.[I1/-laTEuEv]·
Xo.pio.C; ETIEO'Ta[TEL' rAauKJmTIot; ~PXEV' [IVW/-l]11 TWV O'UV­
lP<X<pEWV, letzteres nach der Ergänzung Sauppes (Attica et Eleu­
sinia S. 10).

CIA. I 61 aus dem Jahre 409/8: ["E]botEV Tfj ßOUAfj Ko.t
TWl b~/-lW[l' 'A]K[al1a]vT[tC; ETITpUTav]EuE' [61]0[1]VllTOt; Elpa/-l­
/-lllTEUE' EUElubl1<O[C; ETIEO']TaTEl' C=.]E[vo<pa]vllC; €[i]1T€' [T]O[V]
6paKovToc; VO/-lOV KTA. Xenophanes war, wie Köhler vermuthet
(Hermes 2, 29), Mitglied einer Gesetzgebungl:l- Commission.

Decr~t des Demophantos bei Andoc. de myst. § 96 ff. "Ebo­
EEV T~ ßouXfj Kat TIV b~/-l4J' Ato.VTtC; E1TPUTaV€UE' K).€OlEVllt;
Elpa/-ll1aTEUE' 801180C; ETIEO'TaTEl' TabE 61wO<po.VTOt; O'uvelP<XIjJEV
u. s. w.

Auch hier wird die ganze Commission als Urheber des An­
tl'ages bezeichnet oder es stellt ihn fÜr dieselbe ein Teilnehmer;
auch kann ein einzelner O'Ullp<X<pEUt; eingesetzt worden sein 1, wie
Demophantos, der dann dem einzelnen Strategen entspricht 2.

Es el·hebt sich die interessante Fmge, wer im Falle dass
gegen solche Anträge die nicht von einem Buleuten oder BÜrger,
sondern von einem mehrgliedrigen Collegium ausgingen, die lp<X<Pil
'ITlxpavo/-lwv erholien wurde, die Verantwortlichkeit für dieselben
getragen habe. Die Antwort ist schon von Hartel richtig for­
mulirt worden 3; es kann nur dasjenige Mitglied der Behörde

1 Schön a. a. O. S. 459,460. Zu vergleichen ist Lampon OIA. IV 27b.
2 In derselben Weise wie die EU'fTpa<p€'l<; werden die anderen, von

den Athenern in dem letzten Ja:hrzehnt des fünften Jahrhunderts be­
stellten ausserordent1ichen Magistrate, die ProbIllen, die Poristen, die
auf Tisamellos Antrag VOll dem Rathe gewählten Nomotheten (über sie
alle Schöll 1. 1.), mit Rath und Volk verhandelt haben.

2 Demosth. Stud. 2,99: 'Nach attischer Rechtsanschauung ist ein-
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gewesen sein, dessen Namen dem Deerete vorgesetzt wurde. Wenn
aber statt dessen das Strategencollegium erscheint (YVWMl1 O'Tpo;­
Tl1YWV), so ist die Folgerung unabweisl}ar, dass es dann col­
Jectiv haftbar war gerade wie jeder einzelne Strateg nach
Ablauf seines Amtsjahl'es gewiss auch rUr diejenigen Handlungen
Recllenschaft ablegen musste, die nicht auf ihn allein, sondern
auf die gesammte Behörde zurückgingen. Der von Hartel in
Weiterbildung eines von Madvig angeregten Gedankens ausge­
sprochenen Vermuthung, dass die Anträge der von der
Gesetzwidrigkeits eximirt wal'en 1, lmnn ich unmöglich bei­
treten; wenn man sich vergegenwärtigt, dass die YPCL(j)ll rrapa­
VOMWV der Eokpfeiler der athenischen Demolrratie gewesen ist 2,

so wUrde ihre Ausserkraftsetzullg in noch viel höherem llfasse
als die Zulassung der Iteration zu der nicht blos factischen,
sondern auch rechtlichen Unverantwortlichl\eit dieses Amtes ge­
führt haben 3. Dass bei Massnahmen militärischer Natur die
aufschiebende Kraft dieser Klage an gewisse Beschränkungen
geknüpft war, ist immerhin möglich.

In nothwendigem Zusammenhang mit dem Antragerecht der
Strategen - denn andernfalls konnte es ganz illusorisch werden

steht ihr Einfiuss auf die Festsetzung der Tagesordnung der
Ekklesien, der durch die Decrete über Methone belegt ist, DIA.
l 40 z.54 1f.: O'uv[€lxwe; be. rrOl€lV T[ae; EKKAllO'lCLJe;, Ewe; av
bl(CLrrp]CLXe~, aAAo bt rrpOXPll/lCL[TtO'CLl TO\JTW]V I-lllbEv, EaV /lTJ
Tl 0\ O'TpaTl1[y]oi bEWVTCL[l] d. h. die Prytanen waren verpflich­
tet, die Wünsche der Strategen 4 bei Entwerfung des
für die nächste Ekklesie zu berUcksichtigen. Auch ohne
niss dürfen wir das Gleiche für die Sitzungen des Rathes annehmen.

Jch habe wiederholt betont, dass der Verkehr der Stl'atElp;en,

zig und allein der für die formelle wie die materielle Seite
seines Antrags verantwortlich'.

1 Studien über Staatsrecht S. 254.
2 Es geniigt zu verweisen auf Thuc. VIII 67.
II Falls die von Köhler (Ath. MittheiL 2, 153) versuchte Combi­

nation der auf Keos bezüglichen Inschrift mit Schol. Aesch. Tim. 64
ist, woran ich nicht zweifle, so hätten wir auch ein histori-

sches Beispiel dafür, dass gegen den eines Strategen die TpaC:Pl1
'ltupuv6f-lwV angemeldet wurde.

4 Dass sie dieselben in höflicher Form ausdrücken mussten
Tl ÖEUlvnu), versteht sieh dem Vertreter des souveränen Demos gegen­
über von selbst, lässt aber das Wesen unberührt.
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wie überhaupt der athenisohen Beamten mit dem Volke stets
duroh den Rath vermittelt worden ist; auoh ihr Reoht zu An­
trägen ist, wie wir sahen, nur in dieslll' Weise ansgeUbt worden. '
Eine Umgehung der Bule anzunehmen widerstreitet den vorliegen­
den N~ohrichten und würde mit einem Hauptgrundsatze der athe­
niscbeIl Staatsordllung nicbt verträglich sein. Wenn Gilbert be­
hauptet 1, dass die abwesenden Strategen ihre Mittheilungen direr.t
an die Volksversammlungriohtet.en, so beweisen die von ihm
angezogenen Stellen 2 dies durchaus nicht; die Briefe des Nikias,
des Chares, des Proxenos werden so wie derjenige der Feld­
herren naoh der Arginusenschlacht B 'lI'pOe;; T~V ßouMv Kal TÜV
MlllOV adressirt gewesen sein.

Auch das Recht der Strategen, die Berufung der Ekkle­
sie zn veranlassen, dessen Betraohtung ioh mich jetzt zu­
wende, dürfte bei genauerer Erwägnng eine von der herr­
scbenden etwas verschiedene Auffassung zulassen. Von den in
den Handbüchern dafür angeführten Stellen ist die entschei­
dende hei Thuc. IV 118, 14, schon weil sie aus einem Pse­
phisma stammt; sie lautet in der gewöhnlichen Ueberlieferung:
~Kd.TJl1iav bE 'lI'Ol~l1aVTae;; TOUe;; I1TpaTTJTOUe;; Kal TOUe;; 'lI'pUTaVUe;;
'lI'pWTOV 'lI'epl Tf\C;; €tP~VTJt; ßouAeUl1al1{lal 'AeTJvalout; KaO' on
av ee;;ilJ n 'lI'pHl'ß€ia 'lI'€pl Tfle;; KaTaAUI1€We;; TOU 'lI'OA€l1ou. Wenn
auoh allgemein anerkannt wird, dass die Fassung verdorben ist4,
so ist der Sinn doch klar: die Strategen sollen mit den Prytanen
eine Ekklesie berufen und in dieser den .Athenem Vorschläge
Über die Sendung der Friedensgesandtschaft nach Sparta machen
(Kae' ön etl1lV Tl 'lI'p€I1ßEia Kirchhoff). Auch die Nachricht über
Perikles' Verhalten Thuc. II 59, 3 (l':uAAOToV 'lI'o111I1ae;;, l!Tl b'
E.I1TpaT~T€l, ~ßOUA€TO eapl1uval KTA.) dürfte in demselben Sinne
zu verwenden sein, obwohl es nicht so sicher ist; der Ansdruck
tUAAOTOt; (c. 22 steht er im Gegensatze zu ~KKAf]l1ia) deutet viel­
leicht auf eine von den gewöhnlichen Formen der athelÜschen
Landsgemeiude abweichende, nicht zum Zwecke der Beschluss­
fassung, sondem nur zum Anhören veranstaltete Versammlung

1 Beiträge S.47.
2 Thuc. VII 8, 10 ff. und Aesch. 2, 90 und i34.
II Xen. Hell. I 7, 4.
4 Ich halte deren Behandlung durch Kirchhoff (Monatsber. der

Berl. Akad. 1880 S. 845) für viel glücklicher als VOll Seiten SteUpll (Thnk.
Studien 1, 19·ff.).

Rhein. Mns. f. l'bilol. N. Jf. XLV. 20
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der Bürger (oontio). Dazu treten insohriftliohe Zeugnisse, aller­
dings aus späterer Zeit, nämlich aus dem zweiten Jahrhundert:

CU; II 439: 'Erd EÖTIOAEIlOU apxovTo<;;' €TIl Tf\<;; TITOA€llall­
öo[<;; - - - Ja:rn<;; TIpUTaVEla<;;' ~ ! TpaTovlKoC;; ! TpaTovIK(ou
CAllaEjavTE;uc;; €lpa/lllllT€U€v' MOUV1XlWVOC;; Ev(b€l<ll]TEl. ßouAij Eil
ßOUAEUTllpi4J O"UVKATJTOC;; O"Tpat[nTwV] TIaparfElAUVTWV
Kat aTIO ßOUA i1 C;; EKKATJO"ia (KupiaJ €v T4J eeUTp4J KrA.

'EepTJIJ. aPXUloA. 1886 S. 112 n. 23: C'E1tt '1'00 bElvoc;;ap­
XOVTOi;;' - wvo]<;; bE\JTEP~ IlET' Et[Kabac;;' ßoulij Eil ßou­
AEUTTJpi4J O"VlVKATJToC;; O'"TpaTTJ [TwV TIapUH€lAdVTWV Kat am) ßou­
AJflt;; EKKATlO"la KTA.

Dass die Strategen nioht selbst die Ekklesie versammelten,
sondern flich hiebei des Präsidiums derselben, der Prytanen be­
dienten und diese ihrer Weisung Folge zu leisten hatten, wird
von den Neueren durchaus richtig angenommen 1, Welohen Zweck
hatte nun dieses Recht der ? Doch wohl keinen anderen,
als ihr Einfluss auf die Tagesordnung und gewissermasson ist eB
als eine Erweiterung desselben zu fassen; es Bollte in ähnlioher
Weiso die rasche, unmittelbare Erledigung ihrer Vorsohläge sichern .
- mit dringenden militärischen oder diplomatisohen Massregeln,
zu denen die· Genehmigung des Volkes erforderlich war, konnte
ohne Gefahr nicht bis zur nächsten ordentlichen Volksversamm­
lung gewartet werden, Auch dielle Befugnisse sind eine noth­
wendige Folge und Ergänzung ihres Antragerechtes und mau
würde sehr fehlgehen, wenn man glaubte, die Propositionen,
welche von den Strategen den auf solche Art berufenen Ekklesien
vorgelegt wurden, seien vorher in der Bule nicht verhandelt
worden, Eine Berufung der letzteren durch die Strategen wird,
da sie permanent war, nur bei ausserordentlichen Gelegenheiten
stattgefunden haben 2. Von dem< ius agendi cum populo' in rö­
mischem Sinne. kann hier nicht die Rede sein, da die
gerade das mit demselben verknüpfte charakteristische Merkmal,
den Vorsitz der Versammlung, entbehrten; ja nicht einmal mit
dem Präsidium der Ekklesie in andel'en griechischen Städten, das
durch Beamte ausgeübt wurde 3, darf mall diese Berechtigung

1 Nach Schoemann, da comitiis S. 58 ft. Thuo. IV 118, 14 giebt
den Beweis.

11 Köhler im Hermes 2, 327.
B Am bekanntesten sind Sparta und die kretischen Städte, die

aber durchaus nicht allein stehen. Ich verweise nur auf Kyme (Bull.
de (lorr. helL XII 360 und 362).
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vergleichen sie ist, wie. wir sehen werden, eine Eigenthüm­
lichkeit, die man aus der Geschichte und dem Bedürfnisse des
attischen Staates erklären muss. Aber, zusammengefasst mit dem
wa.s sich uns früher ergeben hat, zeigt sich, sie durchaus
nicht zu unterschätzen ist und ihren Inhabern gewiss keine ge­
ringe Einwirkung auf die Leitung der staatlichen Politik ver­
sehafite. Die Bedeutung dieses Rechtes darf nicht durch den
Hinweis auf die relative Seltenheit der aU8serordentlichen Volks­
versammlungen (~KKAl']l1iat I1UTKAl']T01) abgeschwächt werden 1;
anderseits hat Adam Reusch nachgewiesen, dass auch für die
ordentlichen Gemeindeversammlungen keine festen Tage bestimmt
waren !I und es hindert nichts anzunehmen, dass auch bei der
Anberaumung derselben die Prytanen auf die Wünsche der Stra­
tegen RiicksiclIt nehmen mussten.

Freilich versucht die gangbare Auffassung den Werth dieser
Befugnisse in anderer Art einzuschränken: nach ihr durften sie
von den Strategen nur in Ausnahmsfällen, nämlich in Kriegszeit
ausgeübt werden 8. loh verweise auf die jüngsten Darstellungen.
So Gilbert, nachdem er sioh übel' den Verkehr der Strategen
mit Rath und Volk verbreitet hat (Beiträge S. 48): <Festzuhalten
ist dabei natürlich, dass solche Fälle nur bei Ausnahmezuständen
eintreten konnten, wenn der Staat sich in einer bedrohlichen Kriegs­
lage befand, dass dagegen unter den gewöhnlichen Verhältnissen
die Strategen selbstverständlich keine Ursache hatten, dieses Recht
auszuüben, selbst wenn sie in dem Besitze desselben waren" ­
eine, wie man zugeben wird, merkwürdige Argument.ation, und
Hauvette -Besnault, Les strateges S. 123: < En temps de gtU1rre
les sb'ateges peuvent avoir it consulter le peuple dans les ci1'con­
st.ances les plus pressantes; aussi la constitution leur !Wcorde­
-telle des d1'oits exceptionnels pour soumettre leurs propositions a
Z'assemblee et meme pour la convoquer en sw,nce extraordinaire'.
Ich kann diese Unterscheidung einer jeweilig vermehrten oder
geminderten Macht des Strategeucollegiuffis nicht für berechtigt
ansehen, vielmehr glaube ich, dass sie das erwähnte Recht, seit­
dem sie es einmal erworben hatten, unter allen Umständen be­
sassen 4. Die politischen Rechte eines Amtes pflegen nach der

1 Adam Reusch, Dissertationes philol. Argentoratenses 3, 83.
2 a. a. O. S. 58 ff.
a Diese Anschauung geht eigentlich zurück auf Schoemann, De

eomitiis S. 58 ff.
" Die Analogie zwischen den Strategen und den geset.zvorberathen-
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Aufgabe desselben bemessen zu werden und diese war bei den
Strategen wenigstens des fünften und vierten Jahrhunderts doch
in erster Linie die militärische. Und dann muss man fragen:
wann hat denn im fünften Jahrhundert, in der Zeit des attisohen
Reiohes überhaupt Friede geherrsoht? Von den Persel'kriegen
ab bis zu dem Beginne des peloponnesischen Krieges sind es
nur wenige Jahre gewesen, in denen die Athener nioht, sei es
gegen auswärtige Feinde, Bei es gegen aufständisohe Bundesge­
nossen zu kämpfen hatten. Und dazu nehme man die Stellung
Athens zu seinen Unterthanen: jeden Augenbliok musste es auf
einen Abfall der Letzteren gefasst und bereit sein, in der rasche­
sten Weise (man vergleiohe das Verfahren gegen Euböa und Samos),
mit den sohärfsten Mitteln gegen sie einzuschreiten. Wann hört
da der Frieden auf und wann beginnt der Krieg? Man sieht,
diese von den Modernen anfgestellte Unterscheidung ist eine
künstliche und beruht auf einer Verkennung der geschichtlicllen
Thatsachen. Im Gegentheil: die Ausstattung der Strategie mit
80 weitgehenden politischen Rechten ist eben nur zu erklären aus
der Geschiohte des fünften Jahrhunderts, aus der fortwä.hrenden
Kriegshereitschaft, auf welohe die Athener sioh einzuriohten ge­
zwungen waren, aus dem fast pemlanenteu Kriegszustande, in
dem sie sich damals befanden - nicht theoretische Liebhabereien,
sondern die realen Anforderungen an ihre rasche militärisohe
Leistungsfähigkeit haben sie zu diesen mit dem demokratischen
Credo nicht ganz zu vereinbarenden Einrichtungen gefiihrt, wie
ja überhaupt die Strategie in der athenischen Demokratie eine
merkwürdige Ausnahmestellung einnimmt. Ihre Entwickelung
zu einem zugleich militä.rischen und politischen Amte fällt gewiss
vor die alleiuige Staatsleitung des Pel'ikles und in die Zeit, da
die Strategen durch die Macht der Verhä,ltnisse aus einfachen
Regiments - Commandanten zu den Feldherren der Athener ge­
worden sind, in die Jahre von der Marathollschlacht bis zu dem
dreissigjährigen Frieden 1.

den Commissionen würde sich nooh als vollständiger herausstellen, wenn
man beweisen könnte, dass auch diese das Berufungsrecht gehabt haben.
Allein auf Bekk. Allecd. 1, 298: n:p6ßOUAOI' dPXOVTE~ b€Ka, Ei: ~Kd(JTI'J<;

ljllJAi'l,; Et,;, oiT!v€~ {flJvfrrov Tl)v ßOUAilv Kai TO" bflJloV ist kein Verlass.
t Ich stimme da vollkommen den Darlegungen von Wilamowitz

bei (Kydathen S. 57 ff.) und weiohe nur dariu VOll ihm ab, dass ich die
obere Grenze weiter hinaufschiebe; der Insohrift CIA. I 433 kaull ioh
nicht jene Bedeutung beimessen,. wie er es thut.
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Dagegen ist, wie ich glaube, in einem anderen Punkte der
modemen Forschung l beizustimmen. Wenn Thucydides II 22 von
Perikles erzä.hlt, dass er während des ersten Einfalles der Spar­
taner die Abhaltung von Volksversammlungen und jedes Zusam­
mentreten der Bürger überhaupt verhindert habe (EKKAll<rlav TE

OUK E1t01El aUTWV oöbE. tUAAOTOV oub€va), so ist es klar, dass
es sich da um kein politisches Recht handeln kann, welches den
Strategen regelmässig innewohnte; wir haben es hier mit einer
Massregel zu thun, die dem Ausnahmezustand entsprang, in dem
Athen während seiner Einsohliessung sich befand. Dem Com­
mandanten der belagerten Stadt sind ausserOl'dentliche Gewalten
verliehen worden.

Obgleich wir DUll keine weiteren Nachriohten darübel' llaben,
so ist meines Erachtens doch anzunehmen, dass diese politisohen
Reohte der athenieohen Strategen auch in späterer Zeit fortdau­
erten, Die Berufung der Ekldesie ist durch eine Nachrioht Plu­
tarchs 2 für das vierte Jahrhundert und duroh die oben angefühl,ten
Inschriften noch für das zweite J ahrhuudert bezeugt; und wir
konnten sehen, in welch' organisohem Zusammenhang sie mit
'der übrigen Sonderbereohtigung der Strategen gestanden hat,
Allerdings mussten mit dem Herabsinken der Strategie von ihrer
einstigen politischen Höhe und mit dem Zu~'ilcktreten Athens von
eineI' beherrsohenden Macht in die Reihe der Kleinstaaten auch
diese Rechte ihre Bedeutung verlieren; ein obecurer attischer
Politiker des zweiten oder ersten Jahrhunderts ist kein Perikles,
Aber die Stellung des athenischen Strategen in der Kaiserzeit
lässt sich nur unt,er dem Gesichtspunkte eines continuirliohen
Festhaltens dieser alten Einrichtungen und eines Anknüpfens an
dieselben begreifen, Es ist das Verdienst Dittenbergers, in wie­
derholte1' EI'örlemng auf den Umstand hingewiesen zu haben 3,

dass in der allerdings geringen Anzahl von attischen Decretell
aus der römischen Kaiserzeit der Strateg (€1tl T(l 01tAa) als der-

erscheint, welcher die Anträge an das Volk und vorher
an den Rath bringt, mochten nun dieselben von wem immer ge­
stellt sein. Besonders die UI'kunde CIA, UI 10 ist wichtig 4 :

1 Hauvette S. 125.
2 Plut~ Phoc. 15,
II Hermes 15 f. uUlI zu ClA, III 726,
t Was Friedrich Neubauer in seiner Dissertation At1~eniet~/)'iun! rei

publicae quuena'l1l Romanoru'I1l temporibus fuerit condicio (Halle 1882)
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bier ist der Strateg der Vertreter einer Synarohie 1, bestehend
aus ihm selbst, dem Arohon Eponymos und dem Herold des
Areopags also aus den drei höohsten Beamten des damaligen
Atben - und der von ihm im Namen derselben vorgelegte
Antrag wurde von dem Areopag und der Bule vorberathen. Der
Sohluss Dittenbergerstrifft wohl das Richtige: es wird jeder
Vorschlag dem Strategen zum Referat und damit zur Begutach­
tung zugewiesen worden sein; auch in Olbia und Mylasa haben
Dach Ausweis der Inschriften in späterer Zeit die Beamten sich
ähnlicher Befugnisse erfreut, wie ich an anderer Stelle zeigen
werde. Wenn Dittenberger diese Aenderung der Verfassung dem
Einflusse der Römer zuschreibt, so ist dies im Allgemeinen ge­
wiss zu billigen 2; allein man darf nicht vergessen, dass sie ­
und dies ist höohst interessant für die Art ihres Vorgehens ­
nicht durchaus Neues geschaffen, sondern an bereits Bestehendes
angeknüpft, einfaeh das AntragereQht der Strategen erweitert
und von einem facultativen zu einem aussohliesslichen umgestaltet
haben. Auch die Berufung des Rathes und der Volksversammlung
steht den Letzteren nach dem Edicte Hadrians über die Oelausfuhr
zu B, CIA. III 38 z. 49 ff. Eav be TU/V E.K 'wO lTA010U Tlr,; I..lJIVUO'!J,
€.1TCXVa'fK€r,; Ö O'TpaTI'J'fOr,; TlJ EEflr,; TjJlEpq. jlOUAi!V dapOlO'liTw, EI
b' UrrEp TOUr,; lTEVTrlKOVTa dJlqJop€ir,; tlt) TO Jl€Jlt)VUJlEVOV, EKd.t)+
O'lav. Dass sich diese Bestimmung auf eine gerichtliohe Ver-•
.handlung bezieht, darf uns nicht irre machen und verIlihren, das
Recht der Strategen auf diese Art der Versammlungen zu be­
schränken; denn es hängt hier schwerlich mit den gerichtlichen
Functionen derselben, viel eher mit ihrer Aufgabe, für die Appro­
visionirung der Stadt zu sorgen 4, zusammen.

Prag. Heinrich Swobodll..

S. 24:11. über diese Inschrift sagt, ist so unklar wie möglich und greift
ganz fehl. Dass sie nicht ein bIosses Raths-Decret, sondern ein Volks­
beschluss ist, geht aus Z. 10 f. und 26 f. hervor. Neubauer hat über­
haupt die Stellung der Strategie llicht genügend beachtet und thut sie
mit einer kurzen Bemerkung auf S. 45 ab.

t Ich behalte diesen von Foucart (ad Lehas pelop. nr. 35a) auf·
gebrachten Ausdruck bei, obwohl ich der Ansicht bin, dass er 10001 be­
schränkt war und ihm von Foucart viel zu weite Bedeutung
messen wird.

2 Das beweist schon das gleichzeitige Vorkommen dieser Aende­
Athens. Allein auch hier muss man auf die vor·
nen zurückgeben. In welcher Form das Antrage­

r der Magistrate in den griechischen Städten ausgeübt wurde, ge-
denke ich in einer Arbeit über grieohische Volksbeschlüsse,
welche mich schon längerer Zeit beschäftigt, darzustellen.

8 Gilbert, Griech. Staatsalterthümer 1, 157 und Neubauer S.45.
4 Philostrat, v. soph. 1, 23.




